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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1951

Norm

EO §280 Abs2

Rechtssatz

Der freihändige Verkauf ist auch dann einzustellen, wenn zwar Käufer erschienen sind, jedoch der Verkauf nicht

durchgeführt werden konnte, weil das Geschäft des Verp ichteten versperrt war. Ein Rekurs gegen den

Einstellungsbeschluß ist unzulässig.
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